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Aus dem geschichtlichen Dunkel dieser Zeit, wo wir
nur indirekt durch Aufzeichnungen aus andern Landes-
gegenden und aus dem unklaren historischen Hintergrund
der Sage spirliche Nachrichten erhalten, tritt mit dem
2. Viertel des 13. Jahrhunderts das Volk von Oberhasli
nun deutlicher auf dem Plan der Geschichte hervor.

II. Abschnitt.

Die ersten urkundlichen Nachrichten iitber die kirch-
lichen Verhiltnisse des Haslithales.

Die idlteste, auf uns gekommene Urkunde mit be-
stimmtem Datum, die uns einen ersten sichern Einblick
in die Geschichte des Haslithales gewfihrt, betrifft kirch-
liche Verhdltnisse. — Sie ist ausgestellt zu Nirnberg
vom romischen Konig IHeinrich VII., dem iltern Sohne
Friedrichs II., und datiert vom 18. August 1234. Als
Zeugen sind unterzeichnet der Erzbischof von Mainz und
die Bischofe von Bamberg und Wiirzburg. Der Konig
vergabt darin dem Orden der Lazariter die Kirche von
,Magiringen, innerhalb der Grenzen Burgunds im Hasli-
thal“ gelegen, mit dem Patronatsrechte und allen Frei-
heiten dieser Kirche, zu ewigem Besitz, damit nach
dem Tode des noch lebenden Leutpriesters, Burkhard
von Uberlingen, die Einkiinfte der Kirche zum Nutzen
der Ordensbriider und der Armen verwendet werden. Konig
Heinrich motiviert in bezeichnender Weise diese Schenkung
mit folgenden Worten: ,Da das Menschenleben hinfillig
und nichts gewisser ist als der Tod, nichts ungewisser
aber als die Stunde des Todes, und da wir uns ebenso-
sehr vor der Ungewissheit jener Stunde wie vor der
Gewissheit des Todes fiirchten, so schenken wir zu unserm
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und unserer Vorfahren Seelenheil unsere Kirche in Mei-
ringen dem Hause des heiligen Lazarus, weil es unser .
sehnliches Verlangen ist, dasselbe durch freigebige und
reichliche Spenden zu erweitern.“ 1)

Diese Kirche zu Meiringen wird auch wohl die
alteste des Haslithales gewesen sein.

Eine Sage berichtet zwar, die erste Thalkirche habe
zu Balm gestanden, im Lehen Morisried, das zur Herr-
schaft Ringgenberg gehorte, sei aber im Jahr 1649 durch
den damaligen Bergsturz mit dem grossten Teil jenes
Dorfes Balm verschiittet worden?). In den Urkunden
der Freiherren von Ringgenberg ist aber nirgends eine
Angabe zu finden, dic auf ein einstiges Vorhandensein
einer Kirche in dem genannten Orte hinweist. Bis gegen
das Ende des 15. Jahrhunderts war diejenige von Mei-
ringen die cinzige in der ganzen Thalgegend. Sie war
ohne Zweifel lange Zeit vor ihrem Ubergang in den Be-
sitz der Lazariter schon erbaut; geweiht war sie dem
hl. Michacl. Bemerkenswert ist der getrennt stehende
grosse Turm, eine Eigentiimlichkeit, die man auf sehr
verschiedene Weise zu erkliren versucht hat. Grundlos
st selbstverstiindlich die Annahme, es stehe diese Be-
sonderheit in Beziehung zu der schwedischen Abstam-
mung, in welchem Lande sich auch getrennt stehende
Kirchtiirme vorfinden; eher liesse sich dabei an das Vor-
kommen dieser Bauart in Italien denken. Die erste
Ausbreitung des Christentums schreibt die Legende auch
wie in den iibrigen Thilern des Oberlandes dem heiligen
Beatus zu.

Wer aber der Griinder der Kirche von Meiringen
ist und wessen Higentum sie urspriinglich war, kann

1) Zeerleder: Urkunden, I, 292.
7y Vergl. Willi: Das Kirchenwesen im Haslithal von 1200 bis
1528.
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nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden. Infolge der
frithen politischen Selbstindigkeit des Haslithales glaubte
man, ihre Grindung sei das Werk der Thalleute selber
und sie habe deshalb urspriinglich einen freien Gemeinde-
besitz gebildet. Dem gegeniiber steht eine andere An-
sicht, die dahin geht, ein Angehiriger eines der edeln
Geschlechter, die im Haslithal Grundbesitz hatten, habe
die Kirche von Meiringen auf seinen Giitern erbauen
lagsen; durch Vergabung von Grundeigentum, sogenanntem
, Widemgut®, habe er einen Kirchensatz beschafft, aus
dem der Kirche die notwendigen Einkiinfte zuflossen.
Ein solcher Kirchenstitter wére demnach der eigentliche
Besitzer der Kirche und des Kirchensatzes gewesen, und
der Kirche wiiren dann ausser den Vergabungen des
Stifters die Zehntleistungen der Kirchhorigen zugekommen.

In der That weisen die Grundeigentums- und Lehens-
verhiltnisse, wie solche aus urkundlichen Angaben des
13. und 14. Jahrhunderts erkannt werden, auf die Mog-
lichkeit hin, Kirche und Kirchensatz von Hasli seien
urspriinglich ein Besitz cines der edeln Geschlechter des
Thales gewesen.

Dies konnte sich nur auf die Ritterfamilie ,von
Meiringen® beziehen, die im Haslithal mehrere Lehen
besass, welche spiter an die Freibherren von Ringgen-
berg iibergingen, ') da diese beiden Familien sehr friith
durch Heiraten in verwandtschaftliche Beziehungen zu
einander traten. Als Begriindung der Annahme, dass
Kirche und Kirchensatz im Besitz der Familie — von
Meiringen war und von dieser durch Vererbung in
denjenigen der Freiherren von Ringgenberg (der frithern
fideln von Brienz) iiberging, lassen sich 2 Thatsachen
anfithren ; einmal, dass die Kirche von Hasli inmitten

') Vergl. Willi: Die Ritter und Edeln des Haslithales.
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von Lehen, die der Herrschaft Ringgenberg gehorten,
steht, und dann die Ubertragung von Giitern im Iasli-
thal durch den Ritter Arnold von Brienz an das Laza-
riter-Kloster in Seedorf im Kanton Uri, noch bevor die
Kirche an denselben Orden iiberging. Wann diese
Schenkung durch jenen Ritter geschehen ist, wird nir-
gends gesagt, doch wwd sie bestitigt durch eine m
Klosterarehiv zu Seedort eingeschriebene, datumlose Ur-
kunde aus der ersten Iilfte des 13. Jahrhunderts, ')
worin die Erben des genannten Arnold von DBrienz,
Walter mit seiner Gemahlin Ida, unbedingten Verzicht
vor der Landsgemeinde Hasli auf die geschenkten Giiter
leisten 2).

In den Urkunden der Edeln von Brienz, der nach-
herigen Freiherren von Ringgenberg, findet sich jedoch
kein bestimmter Hinsweis, dass die Kirche samt dem
Kirchensatz von Meiringen im Besitze dieses Geschlechts
war. Da ferner die Schenkungsurkunde Hemnrichs VII.
vom Jahr 1234 mit keinem Worte cines Rechtsverhilt-
nisses erwiahnt, das zwischen der Thalkirehe von Hasli
und den Reichstreiherren von Ringgenberg bestanden
hiitte, sondern im Gegenteil die Reichsunmittelbarkeit
der Kirche in den Worten , Keclesiam nostram Magiringen®
(unsere Kirche zu Meiringen) bestiitigt wird, weshalb
der Kinig ohne weltere Umstéinde iiber ihren Besitz
verfiigt, so ist es wahrscheinlicher, dass sie nicht Privat-
besitz oder Lehen eines Grundherrn war, sondern viel-
mechr unter der unmitteibaren Oberherrschaft des Reiches
stand. Hierin liegt auch ein Hinweis, dass die ganze
Thalschaft in jener frithern Zeit die Reichsunmittelbarkeit
iiberhaupt besass. Grossen Reichtum erhielten {ibrigens

1 Abschriftenbuch des Klosters Seedorf S, 262,

) Kopp: ,Geschichte der eidgen. Bunde“, I 1, 248,
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die Lazariter durch die Erwerbung der Kirche von Mei-
ringen nicht, denn bei der Armut des Landes konnten
die Einkiinfte der Kirche keine bedeutenden sein.

Wer waren diese Lazariter und wie kamen sie zu
der Erwerbung im Haslithal?

Uber den Orden des heiligen Lazarus haben wir
Nachrichten in einer im Klosterarchiv von Seedorf auf-
gefundenen alten Handschrift, enthaltend die Statuten
des Ordens, die der Komtur Sigfried fir die neu ein-
tretenden DBriider in den Jahren 1314—1321 fiir die
Lazariter-Kloster in Seedorf (Kanton Uri), im Gfenn und
Schlatt im Kanton Ziirich erlassen hat. Diese Statuten
wurden zuerst abgedruckt im ,Geschichtsfreund“ (Mit-
teilungen des historischen Vereins der V Orte); ') ausser-
dem lieferte, auf diese Statuten gestiitzt, Arnold Niischeler
in den ,Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft von
Ziirich® eine Abhandlung iiber die Lazariterhduser im
Gfenn und Schlatt, Kanton Ziirich. 2)

Nach den diesen Statuten vorausgeschickten histo-
rischen Notizen iiber die nithern Umstinde der Stiftung
des Ordens ist derselbe zur Zeit der Kreuzziige von
Ko6nig DBalduin IV. in Jerusalem gegriindet worden.
Dieser Konig, so berichtet jene Erzihlung des Komturs,
sei von der Krankheit des Aussatzes schwer geschlagen
worden; da kam thm der Gedanke, der Welt zu ent-
sagen und von seinem Erbe ein Hospital zu bauen und

,begonde semminon *) gesunde rittere und siechen
Jund och arme liut die siech waren und von anderen

~hiisern usgeworfen wurden.

1) Greschichtstfreund, Band IV, 136 ff.
) Mitteilungen der antiquarischen Gesellschaft Zurich: ,Die

Lazariterhiuser im Gfenn und Schlatt, Kanton Ziirich®; Band IX, 102.

%) Zu sammeln.
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Also die Pflege der von den andern Spitilern aus-
gewiesenen armen Aussitzigen war Hauptzweck des
Ordens. Den zweiten Zweck hatte er gemein mit den
iibrigen geistlichen Ritterorden: Kampf wider die Feinde
und Verfolger der Christenheit.

Von der Bestitigung des Ordens durch den Papst
berichtet der Komtur Sigfried:

,Dornach der heilige babest des stuoles von rome
yhat diesen selben Orden der in dirre mase gestiftet
ywart, dur den nuz der heiligem christenheit erbarme-
,herzekliche umbevangen und mit vil lant vestinan
pund mit friheit geziret umbe den dienst der erbarmede
,den man sol began an den armen siechen und och
»dur die ritterschaft wider die vigende der heiligen
ychristenheit ze vebenne an dem sirite und de die
,bruoder soltin leben nach der regel sanche Augustins
»und nach den gesezenden der bewertem Gewoneheit
sder heiligen vettern.“

Die Lazariter lebten also nach der Regel des heiligen
Augustin.

Die Sage, welche Martin Usteri in seiner Volksschrift,
oDer Lrggel im Steinhus“, so anziehend darstellt,”) er-
zihlt von der Einfithrung des Lazariterordens in der
Schweiz, dass Konig Balduin auf einer Reise ins Abend-
land nach Seedorf und in den Kanton Ziirich gekommen
sei und daselbst dem Orden des heiligen Lazarus ,IIauser
gestiftet habe.

Die geschichtliche Wirklichkeit weicht jedoch von
dieser legendenhaften Erzihlung bedeutend ab. Aus
Aufzeichnungen im Jahrzeitbuch des Klosters Seedorf
in Uri erfahren wir, dass der oben schon genannte Ritter

) Werke von Joh. Martin Usteri; Ausgabe von Ziirich, 1866;
II, 29 ff.
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Arnold von DBrienz als besonderer Gutthiter dieses
Klosters genannt und sein Andenken vor allen andern
hochgehalten wird. Unter dem Januarius A des dortigen
Jahrzeitbuches stehen die Worte:
,Hec sunt nomina memoranda, quorum beneficio
»et auxilio hec domus est dodata:
Dominus Arnoldus de Briens.“

Hierin ist die Kenntnisgabe von der gemachten
Schenkung an das Kloster Seedorf, die oben angefiihrt
wurde, enthalten. Aber nicht nur ein Gutthéiter des
Klosters war dieser Arnold von Brienz; eine andere
Aufzeichnung beim 25. Martius B ') nennt ihn geradezu
als Griinder des Klosters; es heisst dort: ,Domus Ar-
yholdus miles nobilis de Briens fundator istius domus
,0biit. “

Es kann demnach kein Zweifel bestehen, dass die
Stiftung des Klosters in Seedorf in Wahrheit das Werk
dieses Ritters von Brienz ist und nicht von dem Griinder
des Ordens, Konig Balduin, herriihrt. In der Angabe
seiner Lebenszeit und des Zeitpunktes der Griindung
des Klosters bestehen zwei Ansichten, die ziemlich weit
auseinander gehen. Kopp? nimmt als Zeitpunkt der
Griindung das erste Viertel des 13. Jahrhundert an und
schliesst aus Angaben der genannten Urkunde, worin
der Erbe Walter von Brienz Verzicht auf die den Laza-
ritern vergabten Giiter im Haslithal leistet, es sei diese
Verzichtleistung noch zu Lebzeited des Griinders ge-
schehen. EKin Arnold von DBrienz tritt wirklich auch
um diese Zeit in einer Brienzer-Urkunde vom Jahr 1219
als Zieuge auf,’) nach welcher der Vogt Kuno von Brienz

1 Das Jahrzeitbuch hat anf gegeniiberliegenden Bléittern jeden
Monat doppelt, daher: A und B.

) Geschichte der eidgen. Binde, II, 1, 248.

%) Zeerleder, I, 195.
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und sein Bruder Rudolf von Raron das Patronatsrecht
der Kirche zu Brienz an das Kloster Engelberg iiber-
tragen. Dieser Zeuge Arnold von Brienz wire, vor-

genannter Ansicht zufolge, identisch mit dem Griinder
und Wohlthéiter des Klosters Seedorf.

Dem gegeniiber stellt Neugart ') diesen letztern an
die Spitze der alten Edeln von Brienz und giebt als
Datum des ersten urkundlichen Auftretens das Jahr 1099
an. Die Aufzeichonng im Nekrologium von Seedort
datiert aus dem XII. Jahrhundert. Mit diesem stimmt
iberein eine genealogische Mitteilung in der historischen
Zeitung, Jahrgang 1854, wonach Arnold von DBrienz,
Vater der beiden urkundlich bekannten Freien von Ope-
lingen (Ebligen), das Kloster Seedorf ums Jahr 1107 ge-
stiftet hat.?) Ist dies Thatsache, so muss das Kloster
urspriinglich einem andern Orden angehort haben, da
der Ritterorden der Lazariter jedenfalls crst in der
2. Halfte des 12. Jahrhunderts gegriindet wurde; denn
der Tod des Ordensstifters Balduin erfolgte im Jahr 1185.
Fillt aber die Stiftung des Klosters schon in den Anfang
des 12. Jahrhunderts, so wire jener im Jahr 1219 als
Zeuge genannte Arnold von Brienz, bei dessen Namen
zwar der Titel ,nobilis® und ,miles® fchlt, jedenfalls
ein Sprossling aus einer Seitenlinie dieses alten Brienzer-
geschlechts.

Die Frage nach der Veranlassung Konig Heinrichs
zur Schenkung der Kirche von Hasli an die Lazariter
findet ihre Losung wohl wesentlich in dem Umstande,
dass dieser Orden durch die bereits erwithnte Vergabung
von Qitern im Haslithal dasclbst schon Grundbesitz er-

) Neugart: Urkunden, II, T.
) Historische Zeitung der Schweiz; Jahrgang 1854, Nr. 5.
»Genealogische Mitteilung® von Proi. Hidber.
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worben hatte. Sehr wahrscheinlich hegten die Lazariter
die Absicht, in diesem Thale eine Ordensstiftung zu
griinden. Die Lage am Grimselweg, der ebenso wie der
Gotthardpass eine Verkehrsverbindung mit Italien bildete,
war eine dhnliche wie die des Klosters Seedorf. Ver-
mutlich hat der Orden dem Konig auf irgend welche Weise
den Wunsch nahegelegt, das Patronat itber die Kirche von
Meiringen zu erlangen. Die Schenkung Heinrichs VIL
wurde ein erstes Mal bestiitigt im Jahr 1248 von Konig
Wilhelm von Holland im Lager zu Aachen. Da solche
Vergabungen an kirchliche Stiftungen und Kloster die
(renchmigung der kirchlichen Oberhoheit erhalten musste,
so sandten die Lazariterbriider Boten an den damals eben-
falls in Aachen weilenden pipstlichen Kardinallegaten
,Peter Diakonus v. St. Georg zum goldenen Vliess“, der
die Schenkung bestitigte und das Siechenhaus des heil.
Lazarus in den Besitz der gedachten Kirche setzte.?)
Eine fernere DBestdtigung stellte der Konig Richard
unterm 18. Mirz 1268 in Worms aus.

Ob die Ordensménner der lLazariter ihren Besitz
in Hasli zum specifischen Ordenszweck der Krankenpflege
verwendet haben, ist ungewiss; es findet sich aber nir-
gends in den Urkunden eine Angabe, aus der man
schliessen kinnte, sie hétten ein Hospiz errichtet und
dort das Amt der Krankenpflege an Reisenden, die dber
die Berge zogen, oder an einheimischen Siechen erfiillt.
HKinzig der noch heute so benannte ,Siechenplatz® konnte
die Yermutung bestiirken, die Lazariter hitten da ein
Siechenhaus unterhalten; doch rithrt diese Bezeichnung
wahrscheinlich aus einer viel spéteren Zeit her. Im
18. Jahrhundert errichtete niimlich der im Thale weithin
bekannte Doktor Jakob von Bergen aus Guttannen zwei

1) Urkunde im Sol. Wochenblatt, 1828, p. 336.
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kleine Spitiler,") was dann wohl Veranlassung zu jener
Benennung des Platzes gegeben haben wird. Siechen-
héiuser zithlten iibrigens in frithern Jahrhunderten auch
in der Schweiz zu keiner Seltenheit; der Kanton Bern
allein hatte deren 20.

Gegen die Annahme, dass die Lazariter das Hasli-
thal zum Feld ihrer humanen Ordensthitigkeit gemacht
haben, spricht auch die baldige Verdusserung ihres
dortigen Patronatsrechtes an das Kloster Interlaken.

Die Beziehungen des Ordens zur Thalschaft werden
sich wesentlich auf die Entgegennahme der kirchlichen-
Einkiinfte, die Verwaltung des Kirchensatzes und auf
die Besetzung und Unterhaltung der Kirche beschrinkt
haben. Nun waren aber die Einkiinfte jedenfalls so
spirliche, dass ihnen nicht viel an diesem Besitz liegen
konnte, zumal da ihnen die Sorge fiir Kirche und Pfarrer
oblag.?) Es ist wohl moglich, dass das Gesehenk ihnen
mehr eine Last als einc Wohlthat wurde.

Im Namen der drei Lazariterstifte Seedorf, Gfenn
und Schlatt trat daher der Provinzial-Komtur dieser drei
Hauser, Bruder Ulbert, im Jahr 1272 in Unterhandlungen
mit dem Kloster Interlaken betreffend die Abtretung
des Patronats- und Vogteirechts der Kirche von
Meiringen.

So wurde denn im genannten Jahr 1272 eine Ab-
tretungsurkunde errichtet; darin wird einldsslich die
Handlungsweise der Briider vom Orden des heil. Lazarus
begriindet. Es wird die charakteristische Mitteilung ge-

1) Vergl. Willi: ,Geschichtliche Mitteilungen aus dem IHasli-
thal“, 1885.

2y Unter ihrem Patronat wurden nachweisbar drei Geistliche
fir die Haslikirche ernannt, worunter ein Konrad von Resti vom
Jahr 1244. — Lohner: ,Die reformierten Kirchen und ihre Vorsteher
im eidgen. Freistaate Bern.“
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macht, dass zuweilen die vakante Kirche in Hasli mit
einer wenig passenden Personlichkeit versehen werde,
y,weswegen uns das gebrandmarkte Gewissen wieder be-
yunruhigen wiirde, da unsere Wenigkeit auch nicht
ohinlangen wiirde, die Ierrschsucht und Bosheit von
,Landesherren zu vertreiben oder niederzuhalten, damit
»Wir um so wirksamer die uns gewihrte Gunst geniessen.
»Ja auch in der Voraussicht, dass es besser sei, wegen
yder geringen Anzahl der Priester unseres Ordens, wenn
,wir dieser Kirche nicht vorstchen, sondern die Last
ysolcher Biirden abschiitteln.“ ') Viel Lobliches und
Schmeichelhaftes erwihnt nachher die Urkunde von der
Frommigkeit, Mildthitigkeit und Gastfreundschaft der
Briider vom Konvent des heil. Augustinus im Kloster
Interlaken. Die Abtretung geschah mit Erméchtigung
des damaligen Grencralpriiceptors der ,diesseits des Meeres
gelegenen Ordenshiuser®, Heinrich von Graba, der sie
im folgenden dJahr 1273 gutheisst. #) Iis scheint, die
Verzichtleistung des Ordens auf alle Rechte der Kirche
zu Hasli sei in der Urkunde von 1272 nicht klar genug
ausgesprochen worden; diec Monche von Interlaken zwei-
felten wohl an der rechtlichen Unanfechtbarkeit der Be-
stimmungen der genannten Urkunde; denn unterm 24,
Nov. 1273 wurde nochmals eine Abtretungsurkunde ausge-
stellt, worin nun besonders und ausdriicklich erklirt wurde,
dass der ganze Orden auf das Patronatsrecht der Kirche
von Meiringen fiir immer verzichte;®) es ist also eine
Wiederholung und Bekriftigung der ersten Abtretungs-
urkunde zu mchrerer Sicherheit des Klosters und ver-

1) Urkunde vom April 1272; ,Regesten von Hasli.“ Nr.6. —
Urkunde von Zeerleder; 11, 85.

#) Urkunde im Staatsarchiv Bern. Abschrift in den Regesten
des Landes Hasli; Manuskript; Nr. 7.

") Urkunde von 1273; Regesten von Hasli; Nr. 9.
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mutlich von demselben gewiinscht. Demnach folgt im
Jahr 1274 unterm 7. Januar nochmals die Genehmigung
der Abtretung durch Heinrich Graba, den Generalpri-
ceptor des Ordens, von Breitenbach aus.!) Aus dem
Jahr 1282 ist noch eine Urkunde vorhanden, worin aber-
mals auf alle Ansprache und Forderung an Interlaken
wegen der Kollatur in Meiringen durch den General-
komtur und die Meister der drei Lazariterbiuser ver-
zichtet wird; zur Bekriftigung der Verzichtleistung ver-
binden sie sich sogar mit den Giitern der drei Hiuser.?)
Der Ubergang der Kirche mit allen Rechten und Frei-
heiten an das Kloster Interlaken wird an einigen Orten
irrigerweisc als Schenkung oder Vergabung von seiten des
Ordens hingestellt. *) Faktisch ist es aber eine kéufliche
Abtretung; eine Kaufsumme von 250 &, die das Kloster
Interlaken fiir seinen lirwerb an die Lazariter zu be-
zahlen hat, wird in der Abtretungsurkunde von 1272 %)
genannt, und aus dem Jahr 1286, also 14 Jahre nach-
her, datiert ein Abzahlungsausweis, worin der Komtur
des Hauses im Gfenn und der ganze Konvent dem Propst
und Kapitel Interlaken fir 250 & Ziircherwihrung
quittieren, wogegen die kanzellierte Schuldschrift heraus-
gegeben wird.?) Es kann demnach kein Zweifel bestehen,
dass dic ganze Angelegenheit der Ubertragung der Hasli-
kirche an die Augustinermdnche von Interlaken ein reines
Verkaufsgeschift war, zu dem die Lazariter hiochstwahr-

1) Urkunde von 1274; Abschrift in den Regesten von Hasli;
Nr. 10.

) Urkunde vom 17.Januar 1282; Regesten von Hasli; Nr. 13.

%) Vergl. Mitteilungen der Zarcherischen Antiguarischen Gesell-
schaft, B. IX; ,Die Lazariterhiuser im Gfenn und Schlatt“; von
Arnold Nischeler.

) Zeerleder; Urkunden II, 85.

) Regesten der Landschaft Hasli; Manuskript; Nr. 15.
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scheinlich durch gedringte Okonomische Verhiltnisse
veranlasst wurden. Die Ansicht, dass der Druck .mate-
rieller Umstiinde ein triftigerer Grund fir die DBesitzab-
tretung durch gedachten Orden gewesen ist, als die
ideale Riicksicht, ,die Furcht vor einem gebrandmarkten
Gewissen®, wegen unwiirdiger Besetzung der Kirche, wie
dies in der Urkunde dargestellt ist, wird durch die
urkundlich erwiesene Thatsache der schon vorher er-
folgten Verdusserung jener Ordensgiiter im Haslithal,
die den Lazaritern von Arnold von Brienz geschenkt
wurden, bestitigt; laut Urkunde vom 4. Oktb. 1270 kaufte
Philipp, Vogt von Brienz, schon damals den Lazaritern

von Seedorf die einstigen Besitzungen seines Vorfahren
um 20 Mark wieder ab.!)

IITI. Abschnitt.

Die ersten urkundlichen Nachrichten iiber Standes-,
Grundeigentums- und Lehensverhiltnisse im
Haslithal.

Die Bevilkerung dieser reichsunmittelbaren Land-
schaft bietet schon in der Zeit, aus welcher die ersten
auf uns gekommenen urkundlichen Nachrichten stammen,
nicht das Bild einer so reichen und komplizierten ge-
sellschaftlichen (Gliederung, wie sie anderswo im Mittel-
alter die Regel ist. Die Zeugenverzeichnisse in den
Urkunden von Hasli weisen eine verhéltnisméssig grosse
Anzahl von verschiedenen Geschlechtern auf, die keinen
adeligen Standes- oder Wiirdentitel besitzen, die dem-
nach zur Klasse der Biirger, der gemein-freien Minner

1) Fontes, II, 749.



	Die ersten urkundlichen Nachrichten über die kirchlichen Verhältnisse des Haslithales

